
Vereinbarung
über eine

A B T R E T U N G S E R K L Ä R U N G
(offene Zession)

zwischen
	
Vorname / Name
	
Straße / Hausnummer
			
PLZ	Ort
- nachfolgend Zedent (Abtretender) genannt - und
	
Firma
	
Straße / Hausnummer
			
PLZ	Ort
- nachfolgend Zessionar (Abtretungsempfänger) genannt - wird folgende Vereinbarung getroffen:
Der Zedent tritt seine Ansprüche aus dem beantragten Existenzgründerpass der IHK oder HWK (finanziert durch die Bundesagentur für Arbeit) oder die Ansprüche der beantragten Zuwendungen gemäß der ”Richtlinie zur Förderung der Beratung sowie des Managementeinsatzes in kleinen und mittleren Unternehmen und zur Beratung und Qualifizierung von Existenzgründern (Beratungsrichtlinie)” des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur an den Zessionar ab.
Der Umfang der Abtretung richtet sich nach dem ”Individuellen Betreuungsplan zum Existenzgründerpass” und den darin angekreuzten Maßnahmen. Der Zedent tritt nur die Maßnahmen an den Zessionar ab, die dieser auch in Rechnung stellen darf.

Darüber hinaus werden nachfolgend aufgelistete Existenzförderungen, Existenzgründungszuschüsse oder Zuwendungen an den Zessionar abgetreten:
(Es ist die Maßnahme und die Höhe der Abtretung aufzuführen)
1.	
2.	
Die Abtretung erfolgt auf folgendes Bankkonto:
Inhaber: 		
Kontonummer: 		
Bankleitzahl: 		
Institut: 		
					
Ort / Datum	Unterschrift Zedent	Stempel / Unterschrift Zessionar	(Abtretender)	(Abtretungsempfänger)
	

Weitere Vorlagen finden Sie unter:
www.gruenderlexikon.de
